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Tel    0221 809-3403 

annette.schwabe@lvr.de 

 
Betr.: Antrag auf Abgrabungsgenehmigung der Sanders Tiefbau GmbH & Co. KG in 

der Gemeinde Brüggen - Bitte um Stellungnahme 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Gey, 

vielen Dank für die Bitte um Stellungnahme. Zu den geplanten Änderungen des An-

trags nehme ich nachfolgend aus Sicht der LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege 

Stellung.  

Zu den Kernkompetenzen des Landschaftsverbandes Rheinland zählt die Kulturland-

schaftspflege. Im Sinne des ROG (20081) befasst sich diese mit den historisch ge-

prägten und gewachsenen Kulturlandschaften im Rheinland. Übergreifend regelt das 

ROG §2 Abs. 2 Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Histo-

risch geprägte und gewachsene Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkma-

len und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“ 

Aus kulturlandschaftlicher Sicht sind für den Landschaftsverband Rheinland folgende 

Untersuchungsgegenstände bedeutsam: 

 die im § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB aufgelisteten Belange der Baukultur, des Denk-

malschutzes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen 

und Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 

und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes sowie 

 die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannte Landschaftspflege sowie die ergänzen-

den Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a Abs. 2 und 3 BauGB, 

                                         
1 Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert durch Artikel 2 Ab-

satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
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 die in § 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG geforderte Bewahrung historisch gewachsener 

Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, zur 

dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erho-

lungswertes von Natur und Landschaft.2 

Aus kulturlandschaftspflegerischer Sicht ist insbesondere das Schutzgut „Kulturelles 

Erbe“ (Baudenkmäler, Denkmalbereiche, historisch erhaltenswerte Bausubstanz, Bo-

dendenkmäler, vermutete Bodendenkmäler, historische Kulturlandschaftsbereiche 

und historische Kulturlandschaftselemente sowie das Immaterielle Erbe3) Gegenstand 

der Betrachtung.4  

In unseren Kulturlandschaftlichen Fachbeiträgen zur Regional- und Landesplanung 

haben wir unter Berücksichtigung der verschiedenen wertgebenden Merkmale Kultur-

landschaftsbereiche (KLB) beschrieben und räumlich abgegrenzt. Sie sind online ver-

fügbar: www.kulturlandschaftsentwicklung-nrw.lvr.de 

Auf diesen Seiten finden Sie zudem die Adressen der entsprechenden WMS-Dienste 

zur Einbindung von Geometrien in ein GIS.  

Für die Ermittlung der Untersuchungstiefe und Methodik im Umweltbericht möchte ich 

grundsätzlich auch auf die Verwendung der UVP-Broschüre zum Umgang mit dem 

kulturellen Erbe bei der Umweltprüfung verweisen (UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kul-

turelles Erbe in der Umweltprüfung. Leitfaden zur Berücksichtigung des kulturellen 

Erbes bei Umweltverträglichkeitsprüfungen, Strategischen Umweltprüfungen und Um-

weltprüfungen in der Bauleitplanung. Köln 2024). In dem Leitfaden ist die Vorgehens-

weise zur Betrachtung des kulturellen Erbes in Planungsvorhaben ausdrücklich be-

schrieben. Auch diese Broschüre ist unter dem oben genannten Link online abrufbar. 

Auch unsere neue Checkliste „Berücksichtigung des Kulturellen Erbes in der Planung“ 

finden Sie dort. Sie wurde vom LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, dem LVR-

Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland und der LVR-Abteilung Kulturlandschafts-

pflege gemeinsam entwickelt und baut auf den Empfehlungen der UVP-Gesellschaft 

auf. 

Generell weise ich für Planverfahren auch ergänzend auf das Portal LVR-KuLaDig als 

Quelle für Flächenbewertungen hin (www.kuladig.de). Dort finden sich neben den 

                                         
2 §1, Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG: „Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 

Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere Naturlandschaften und historische ge-

wachsenen Kulturlandschaft, auch mit Ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, 

Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren.“ 

3 Das Immaterielle Erbe ist für Planungen und Vorhaben relevant, sofern es räumlich zu konkretisieren 

und zu lokalisieren ist. 

4 Kulturgüter sind Bestandteil des Kulturellen Erbes: „Kulturgüter sind Zeugnisse menschlichen Handelns 

ideeller, geistiger und materieller Art, die als solche für die Geschichte des Menschen bedeutsam sind 

und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder als Orte in der Kulturlandschaft beschreiben und 

lokalisieren lassen. Der Begriff Kulturgut umfasst damit sowohl Einzelobjekte oder Mehrheiten von Ob-

jekten, einschließlich ihres Umgebungsbezuges, als auch flächenhafte Strukturen sowie räumliche Be-

ziehungen bis hin zu kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftsteilen und Landschaften“ (UVP-Gesell-

schaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur Berücksichtigung des Kulturellen Erbes 

bei Umweltprüfungen. Köln 2014). 
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Kulturlandschaften Nordrhein-Westfalens und den historischen Kulturlandschaftsbe-

reichen auch Informationen zur historischen Kulturlandschaft und zum landschaftli-

chen kulturellen Erbe allgemein, die bei der Einschätzung von Objekten und von Ein-

griffsauswirkungen hilfreich sein können. Bitte beachten Sie, dass das Portal kein 

amtliches Kataster ist. Rechtsverbindliche Auskünfte, z.B. zu Denkmälern, sind immer 

bei den zuständigen Fachbehörden einzuholen.  

 

Berücksichtigung des Schutzguts „Kulturelles Erbe“ in den vorgelegten Un-

terlagen 

Wir begrüßen die in die Planung einbezogenen Änderungen zum Schutz der beste-

henden Bodendenkmäler. 

Das Plangebiet liegt im bedeutsamen Kulturlandschaftsbereich „17.02 Brachter 

Wald, Elmpter Wald und Meinweg“, allerdings nicht in einem bedeutsamen Kultur-

landschaftsbereich auf Regionalplanebene. 

Es sind nun aufgrund der Änderung auch keine wesentlichen wertgebenden Merk-

male mehr betroffen, so dass aus kulturlandschaftlicher Sicht keine Bedenken be-

stehen. 

Die schrittweise Vorgehensweise beim Abbau sowie die Rekultivierung mit Laubwald 

und südexponierten Offenflächen ermöglichst die zügige Wiederbesiedlung mit den 

gewünschten Pflanzen- und Tierarten, insbesondere auch Heideflächen, und ist da-

her positiv zu bewerten. 
 

Für Fragen und Beratung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

 

Im Auftrag 

Annette Schwabe 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-EK-20080730-0098
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